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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 30. —

(No. 1927.) Ministerial-Erklärung über die Erneuerung der mit der Großherzoglich Sachsen-

Weimar-Eisenachschen Regierung bestehenden Militair-Durchmarsch= und

Etappen-Konveneion. Vom 12. Dezember 1837.

N. die zwischen der Königlich Preußischen und der Großherzoglich Sachsen-

Weimar-Eisenachschen Regierung unter dem 1#3. Januar 1830. erneuert adge-
schlossene Militair-Durchmarsch= und Ecappen-Konvention, der in dem Areikel V.

derselben enthaltenen Bestimmung zufolge, mit dem 1. Oktober d. J. abgelaufen
ist, das Bedürfniß einer die diesfälligen gegenseitigen Verhdälenisse regelnden Ver-
siädndigung aber noch fortdauert, so sind die beiderseitigen Regierungen überein-
gekommen, die vorgedachte Konvention in allen ihren Punkten dergestalt zu er-
neuern, daß dieselbe bis zum 1. Oktober des Jahres 1846., sedoch mit folgen-
den Modiffkkationen, ferner göltig sepn soll:

1) Die Benutzung der Stappe Buttstedt in der bisherigen Art wird König-
lich Preußischer Seits nur für außerordentliche Gäle vorbehalten; dage-
gen werden die in der Gegend von Weißensee und Sömmerda einquar-
tierten Königlich Preutzischen Truppen auf dem Marsche nach Erfure ihren
Weg künftig über Stotternheim durch das Großherzoglich Sachsen-

Wnenenachche Gebiek nehmen, auf welcher letzteren Straße jedochKöniglich Preußischer Seits weder Vorspann noch Quartier gefordert
werden wird;
die Vergütung des von Großherzoglichen Unterthanen für Königlich Preu-
ßische Truppen gestellten orspanns wird auf den Etappen

a) von Eisenach nach Gotha zu 37. Meilen,
b) . Eisenach = Vacha„ 44

c) = Wacha,„ Hersfeld- 33#

berechnet werden;
die in ganzen Truppentheilen oder doch unter Führung von Offtzieren

marschirenden Königlich Lrefiucher Truppen werden auf den Großher=
gaoliche Etappen die Kosten ihrer Verpflegung sowohl, als auch die Vor-

2

3

pann= und Botenlöhne sofort baar vergüten; die Zahlungen für die im
Großherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach empfangenen Leistungen wer-
den in der Regel an die jenseitigen Etappen-Kommissarien, und nur in
den Fällen, wo der kommandirende Offzier in einer anderen Stadt oder

einem Dorfe einquartiert seyn sollte, an die dortigen Ortsvorgesetzten, un-
ter Ertheilung von Bescheinigungen der jenseitigen Prstationen, geleistet.

(No. 1927—1928.) Jahrgang 1838. Sss Hier-

(Ausgegeben zu Berlin den 15. September 1838.)
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Hierüber ist Königlich Preußischer Seits gegenwärtige Ministerial-Erklä-
rung ausgefertigt und solche mit dem Königlichen Instegel versehen worden.

Berlin, den 12. Dezember 1837.
8.) ·

Koniglich Preußisches Ministerium der auswartigen Angelegenheiten.
Frh. v. Werther.

W Erklärung wird, nachdem sie gegen eine übereinstimmende Erklä-

rung des Großherzoglich Sachsen-Weilmarschen Staaksministerii der auswär-
tigen Angelegenheiten ausgewechselt worden ist, hierdurch zur öffentlichen Kennt-
niß gebracht.

Berlin, den 23. August 18338. 6
Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

(No. 1928.) Ministerial-Erklärung über die Erneuerung der mit der Kurfürstlich Hessischen

Regierung bestehenden Militair-Durchmarsch= und Etappen-Konvention.

Vom 30. März 1838.

N die zwischen der Königlich Preußischen und der Kurfürstlich Hestst-

schen Regierung im Jahre 1833. erneuert abgeschlossene Militair-Durchmarsch=
und Etappen-Konvemion, der in ihrem 52sten Arrikel enthaltenen Bestimmung
zufolge, mit dem 1. Oktober 1837. abgelaufen ist, so sind die beiderseitigen Re-
gierungen übereingekommen, die vorgedachte Konvention in allen ihren Punkten
dergestalt zu erneuern, daß

1) dieselbe weiter bis zum 1. Oktober 1846. in Kraft bleiben soll, jedoch
mit der Modifkation, daß

2) von Königlich Preußischer Seite die Benutzung der im Isten Areikel
vorbehaltenen, von Heiligenstadt über Witzenhausen und Kassel nach
Warburg führenden Militairstraße nur in außerordentlichen Fallen an-
geordnet, und eine jede solche Benutzung vierzehn Tage vor ihrem
Eintritte dem Kurfürstlich Hessischen Ministerium angekündigt,

3) den Ortschaften, welche der im 2t6en Artikel mehrerwähnter Konven-
tion angeführte Bezirk umfaße, die Gemeinde Bensen zugezählt, und

4) die gleichfalls in diesem Artikel gedachte Entfernung von Coppenbrügge
nach Oldendorf auf vier Meilen festgesetzt wird.

Hierüber ist Königlich Preußischer Seits gegenwärtige Ministerial-Erklä-
rung auögefertigt und solche mit dem Königlichen Instegel versehen worden.

Berlin, den 30. März 1838.
t-- - .- (L. 8.)

Koniglich Preußisches Ministerium der auswartigen Angelegenheiten.
Frh. v. Werther.

Vor-



V. sshende Erklarung wird, nachdem sie gegen eine ubereinstimmende Erkla-

rung des Kurfurstlich Hessischen Ministerii der auswartigen Angelegenheiten aus-
gewechselt worden ist, hierdurch zur offentlichen Kennn gebracht.

Berlin, den 23. August 1838.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

(No. 1929.) Erneuerte Durchmarsch= und Etappen-Konvention zwischen Preußen und Han-

nover. Vom 25. Mai 1838.

D. unterzeichnete Königlich Preußische Geheime Staats= und Kabinets-

Minister und Minister der auswärtigen Angelegenheiten erklärt hierdurch: daß,
nachdem die zwischen dem Königlich Preußischen und Königlich Hannsverschen
Gorwernement am 6. Dezember 1816. abgeschlossene und im Jahre 1827. ver-
längerte Durchmarsch= und Etappen-Konvemion mit dem 1. Jannar v. J. ab-
gelaufen ist, und seitdem nur stillschweigend fortgedauert hat, eine Erneuerung
und resp. Modifkation derselben jedoch von den beiderseitigen Gouvernements
für nothwendig und angemessen erachtet worden, die beiderseitigen betreffenden
Königlichen Ministerien Namens ihrer Regierungen die nachstehende anderweite

Uebereinkunft abgeschlossen haben: 1

Die Militairstraßen, welche die beiderseitigen Allerhöchsten Gouvernements
für die durchmarschirenden Truppen festgesetzt haben, begreisen folgende Linien:

A. Für die Königlich raclese n Truppen:

1) Von Wolfenbüttel über Groß-Lafferde nach Hildesheim, und von da,
a) nach Alfeld auf Eschershausen,
b) nach Coppenbrügge auf Oldendorf.

2) Von Heiligenstadt über Nörthen, Einbeck, und Alfeld nach Coppen-
brügge auf Oldendorf.

Gegen Einrdumung der Straßen von Hildesheim über Alfeld, fällt die
bisherige Straße über Hameln weg, und gegen Einrdumung der unter Nr. 2.
bezeichneten Straße ist von dem Küniglich reußischen Gouvernement diesenige

Militairstraße, welche nach den unterm 29. Mai 1815. zu Wien abgeschlossenen
Traktaten über Gifhorn, Celle u. s. w. führen sollte, für die Zeit des Friedens
völlig ausgegeben und wird nur für den Fall eines Krieges und der hierdurch
sich verändernden Truppen-Direktionen vorbehalten.

Fur die Königlich Hannsverschen Truppen:

Von Ocsnabrück über Ippenbuhren nach Rheine auf Bentheim.
Die Etappen-Hauptorte, deren Encfernungen von einander und die ihnen

beigelegten Rayons sind folgende.
(Jo. 1928—1929.) Sff 1) Auf
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1) M nderFttas- von Wolfenbuttel nach Eschershausen oderldendor

von Wolfenbüttel nach Groß-Lafferde,
mit Klein-Lafferde, Gadenstedt, Lengede, Münstadt, Oberg, Groß-Ilsede, Aden-

stadt, Steinbrück, Sadhlee, Groß-Himstedt, Klein-Himstedt, Bertrum, gepdber=gen, Oedlum, Möllme, Garmissen, Garbolzum, Hoheneggelsen 3 Meilen,
von Groß-Lafferde nach Hildesheim,

mit Steuerwald, Himmelsthür, Sorsum, Emmerke, Groß-Escherde, Klein-
Escherde, Groß-Giesen, Klein-Giesen, Bettmar, Drispenstedt, Barenstedt, Einum,

Dinklar, Kemme, Achthum, Uppen, Schelverten, WMoritburg, Acheersum, Harsum,
Hönnersum, Borsum, Hasede, Asel, Moachisum . 3 Meilen,

von Hildesheim nach Alfeld,

mit Sack, Langenholzen, Gerzen, Imsen, Limmer, Sahrste 3. Meilen,
von Alfeld nach Eschershausen .. . 3 Meilen,

von Hildesheim nach Coppenbrugg
mit Brünnighausen, Brullsen, Neustadt, Losnsen, Herkensen, Bentorf, Dörpe,
Marienau und Volldagsen, Hemmendorf, Salzhemmendorf, Lauenstein, Bessin-

gen, Didessen, Behrensee, Oldendorf, Bensdorf,Oersum, Bisperode ". Meilen,
von Coppenbrügge nach Oldendorf. 4 Meilen.

) Auf der Straße von Heiligenstadt 1 olbendorf eie . 3):
von Heiligenstadt nach Nörthen 5 Meilen,
von Northen nach Einbeceek.. 32 Miilen,
von Einbeck nach Alseld ..... 31) Meilen,

von Alfeld nach Coppenbrügge 4 Meilen.
3) Auf der Straße von Osnabrück nach Bentheim:

von Osnabrück nach Ippenbühren

mit Lehne, Kloster Gravenhorst, ustbifren, bangenbeck, Westcappeln nebst
Dependenz, Lorte, Meteingen, Bevergen . . Meilen,

von Ippenbuhren nach Rheine,

mit dem Kirchspiele Rheine und Dependenz, Mesum nebst Dperden Neuen-
kirchen nebst Dependenz .. 3 Meilen,

von Nheine hach Bentheim 3 Meilen.

4. 3.

Die durchmarschirenden Truppen (mit Ausnahme von kleinen Detasche-
ments bis 50 Mann, welche in die Baracken (Ordonnanzhauser) kommen,
bald dieselben eingerichtet seyn werden) sind gehalten, nach jedem als zum
zirk gehorig bezeichneten Orte zu gehen, welcher ihnen von der Etappen-Behorde
angewiesen wird; es sey denn, daß dieselben Artillerie-, Munitions= oder andere

bedeutende Transporte mit sich führen. Diesen Transporten, nebst der zur Be-
wachung erforderlichen Mannschaft, müssen stets solche Ortschaften angewiesen
werden, welche hart an der Militairstraße liegen. Andere Ortschaften, als die
oben erwähmen, dörfen den Truppen nicht angewiesen werden, den Fall aus-
genommen, wenn bedeutende Armer-Korps in starken Eschelons marschiren. In
solchen Fallen werden sich die mit der Dislokation beauftragten Offziere mit

den Etappen-Behörden über einen weiter auszudehnenden Bezirk vereinigen. 9
n
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In so fern den Königlich Preußischen Truppen bei ihrem Durchmarsche

auf der Steraße von Wolfenbüttel nach Eschershausen oder Oldendorf ein Ruhe-
tag zu geben ist, soll solches auf der E(rappe Oildesheim geschehen.

Die Straße von Heiligenstadt nach Oldendorfdarf mu selten und nur
zum Marsche von kleineren Truppen-Abtheilungen, zu höchstens 1 bis 2 Ba-
taillons oder Eskadrons, benutzt werden. Es sind daher den dortigen Etappen-
Orten keine dauernden Rayons beigelegt worden, jedoch bleibt der Königlich

Hamnsverschen Regierung vorbehalten, salge in einzelnen Fallen, wo es nöthigeyn sollte, zu bestimmen und soll dieselbe von etwa beabsschtigten Truppen-
urchmärschen auf dieser Straße (kleine Detaschements unter 20 Mann aus-

genommen) jedesmal drei Wochenvorher benachrichtigt werden.

Sämmtliche respektive durch die Königlich Preußischen und Königlich
Hannsverschen Lande marschirende Truppen müssen auf einer der betreffenden
Militairstraßen mit genauer Berücksichtigung der festgestellten Etappen-Daupt-
Orte instradirt seyn, indem sie sonst weder auf Quartier noch auf Verpflegung
Anspruch machen können.

8. 5.
Was die Einrichtung der Marschrouten betrifft, so werden die Marsch-

routen fur die Koniglich Preußischen Truppen, welche durch die Koniglich Han-
noverschen Lande marschiren, von dem Koniglich Preußischen Kriegs-Ministerium
und dem General-Kommando in Sachsen oder Westphalen; dagegen fur die
durch die Koniglich Preußischen Staaten marschirenden Koniglich Hannoverschen
Truppen die Marschrouten von der Koniglich Hannoverschen General-Adjutan-
tur oder dem Chef des General-Stabes ertheilt werden.

In den auszustellenden Marschrouten ist die Zahl der Mannschaft (Offi-
ziere, Unteroffiziere, Soldaten, Frauen, Kinder und Privat-Bediente der Offiziere)
und Pferde, wie die ihnen zukommende Verpflegung und der Bedarf der Trans-
portmittel genau zu bestimmen.

 —

Insbesondere ist darauf zu achten, daß die Behörden von den Truppen-
marschen frühzeitig genug in Kenntniß gesetzt werden. " «

Den Detaschements von 20 bis 50 Mann ist Tags zuvor ein Quartier-
macher vorauszuschicken, um bei der Etappen-Behörde das Nöthige anzumelden.
Von der Ankunft größerer Detaschements bis zu einem vollen Bataillon oder
einer Eskadron, müssen die Etappen-Behörden wenigstens 3 Tage zuvor benach-
richtigt werden. Wenn ganze Bataillons, Eskadrons oder mehrere Truppen
gleichzeitig marschiren, so müssen nicht allein die Etappen-Behörden, sondern
auch die gegenseitigen Landes-Regierungen wenigstens 8 Tage zuvor benachrich-
tigt werden.

AuHerdem soll, wenn ein oder mehrere Regimenter gleichzeitig durchmar-
schiren, dem Korps ein kommandirter Offzier wenigstens 3 Tage vorausgehen,
um wegen der Dislokation, Verpflegung der Truppen, GestellungderTrays-
portmittel 2c. 2c. mit der die Direktion über die betreffende Militairstraßte füh-
renden Behbrde gemeinschaftlich die nöthigen Vorbereitungen quf sämmtlichen
Etappen-Haupt-Orten für das ganze Korps zu treffen. ·

(.xs0.1929.) Dieser
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Dieser kommandirte Offizier muß von der Zahl und Starke der Regi-
menter, von ihrem Bedarf an Verpflegung, Transport-Mitteln, Tag der An-
kunft c. 2c. genau instruirt sepn. « s«

Auch kleine Detaschements unter 20 Mann sollen nie ohne einen Vorge-

setzten marschiren.
. J.

Einzelne Beurlaubte, und sonh nicht imDienst befindliche Militair-Per-
sonen haben weder auf Quartiere noch erpflegung Ansoruch, wenn sie sich nicht
durch Marschrouten als dazu berechtigt ausweisen; diejenigen Truppen aber,
welche zu Quartier und Verpflegung berechtigt sind, erhalten solche entweder bei
den Einwohnern oder in den Baracken (Ordonnanzhäusern), deren Anlage der

bekreffenden Regierung überlassen bleibt.
Die Utensilien in den Baracken (Ordonnanzhdusern) bestehen für den

Unteroffzier und Soldaten in Lagersiroh, 1 Hakenbrett, Stühlen oder hinrei-
chenden Bänken. Jeder Unteroffizier und Soldat ist gehalten, mit der Ein-
quartierung und Verpflegung in den Baracken (Ordonnanzhäusern) zufrieden zu

seyn, sobald er dassenige erhält, was er konventionsmäßig zu fordern berechtigt ist.

Die durchmarschirenden Truppen, welche der Marschroute gemäß bei den
Unterthanen einquarteirt werden, erhalten auf die Anweisung der Etappen-Be-
hörden und gegen auszustellende Quittungen der Kommandirenden die Natural-
Verpflegung vom Quartierwirthe, indem Niemand ohne Verpflegung einquar-
tiert werden soll. Als allgemeine Regel wird in dieser Hinsicht festgesetzt, daß
der Offizier sowohl wie der Soldat mit dem Tische seines Wirthes zufrieden seyn
muß. Um jedoch schlechter Beköstigung von Seiten des Wirthes, wie übermäßigen
Forderungen von Seiten des Soldaten vorzubeugen, wird Folgendes bestimmt.

Der Unteroffzier und Soldat, so wie sede zum Milikair gehörende Per-
son, welche nicht den Rang eines Offiziers hat, kann in jedem Nachtquartier,
sey es bei dem Einwohner oder in Baracken (Ordonnanzhäusern) verlangen:
2 Pfund gut ausgebackencs Roggenbrodt, à Pfund Fleisch und Zugemüse, so viel
des Mittags und Abends zu einer reichlichen Mahlzeit gehört. Ein Mehreres
können Unteroffziere, Soldaten rc. überall nicht fordern, namentlich nicht die Ver-
abreichung von Frühstück, Bier, Branntwein und Kaffee; dagegen sollen die
Ortsobrigkeiten dafür sorgen, daß hinreichender Vorrath von Bier und Brannt-
wein in jedem Orte verkuflich ist, und datz der Soldat nicht übertheuert wird.

Die Subaltern-Offiziere, bis zum Kapitain erklusive, erhalten außer Quar-
tier, Heizung und Licht, das nsthige Brod, Suppe, Gemüse und # Pfund Fleisch,
alles vom Wirthe gehörig gekocht, auch Mictags und Abends bei seder Mahl-
eit eine Bouteille Bier, wie es in der Gegend gebraut wird, Morgens zum
rühstück Kasse, Burterbrod und „ Quart Branntwein.

Der Kapitain kann außer der eben erwähnten Verpflegung des Mittags
noch ein Gericht verlangen.

él 9.
Für Quartier und Verpflegung der hierauf angewiesenen Milikairperso-

ven swerde, nach Perschiedenheit der Grade, die folgenden Vergütungs= Scze
ezahl!t:

für
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für den Soldaten und eine jede in diesem Grade stehende Militairperson,
 4 Gauch jeden Offizier-Bedienten .. gGr. Golb

fur den Unteroffizierrr... 4 „ -

fur die Frau aus diesen beidenKlassen. 4 „ -
fur jedesKind.. 2 „ „

fer den Subaltern-Offlziiiier 12 „ -
ür den Kapikatt 16 „

Stabs-Offziere und Generale beköstigen sich auf eigene Rechnung in den
Wirthshausern, in solchen Orten, wo dieses nicht thunlich seyn sollte, bezahlt

ein General oder Oberst... . . . 1 Rthlr. 12 gGr. Gold

jeder andere Stabs-Offizeier :" — „

wogegen der Quartierträger für anstandige, und reichliche Kost sorgen muß.

Den Frauen und Kindern von Unterofizieren, Soldaten rc. gebührt nur
dann Quartier und Verpflegung, wenn sie in den Marschrouten besonders auf-
geführt #nd; dagegen haben Frauen und Kinder von Offzieren auf Quartier

und Perpflegung nie Anspruch. 11

Sollten durchmarschirende Unteroffziere und Soldaten2c.dergestallterkran-
ken, daß sie nicht süglich gleich weiter transportirt werden könnten, so sollen die-
selben auf Kosten ihres Gouvernemems in einem geeigneten Lokale, die König-
lich Preußischen Truppen wo möglich in dem Militair-Hospitale zu Hildesheim,
untergebracht, verpftegt und arztlich behandelt werden.

Wosern jedoch gegen die bisher gestattete Mitbenutzung des Militair=
Hospitals in Hildesheim für erkrankte Königlich Preußische Militairs auf Sei-
ten der Königlich Hannsverschen Regierung künftig Bedenken eintreten sollten,
ist die Königlich Preußische Regierung nur berechtigt, daselbst die unentgeltliche
Einrdumung eines Lokals zu dem einzurichtenden besonderen Etappen-Hospitale
zu verlangen, und hat sodann für die Anschaffung der nöthigen Effekten, so wie
für alle sonstigen Ersordernisse auf eigene Kosten zu sorgen.

Führen die durchwarschtrenden Truppen Arrestaten mit sich, deren Un-
terbringung in einem Arrest-Lokale erforderlich ist, so wird außer den gewöhnli-
chen Vergütungssätzen der Quartierwirthe bezahlt auf jeden Arrestaten, für La-
gerstroh 1 Gr., für Aufwartung 1 Gr., und daneben in den Wintermonaten,
vom 1. Oktober bis ult. März, für Heizung und Licht im Arrest-Lokale 4 Gr.,
Alles in Kourant.

12.
Die Stappen-Behörden und ### peieen müssen gchörig dafür sor-

gen, daß den Pferden stets möglichst gute reinliche Stallung angewiesen wird.
Ist der Einquartierte mit der seinen Pferden eingerdumten Stallung

nicht zufrieden, so g#t er seine Beschwerde bei der Orts-Obrigkeit vorzubringen,dagegen ist es durchaus unzulässig und bei nachdrücklicher Strase zu untersagen,
daß von den Militair-Personen, welchen Rang sie auch haben mögen, die Pferde
der Quartierwirthe eigenmächtig aus dem Scalle heraus und ihre Pferde hin-
eingebracht werden. Die Fourage-Nationen werden auf Anweisung der Elap-
pen-Behbrden und gegen Quittung des Empfängers aus einem in jedem Stap-

o. 1920.) pen-
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pen-Hauptorte zu etablirenden Magazine in Empfang genommen, und die dabei
etwa entstehenden Streitigkeiten werden von der Etappen-Behorde sofort regu-
lirt. Wollen die Gemeinden die Fourage selbst ausgeben, welches ihnen jeder-
zeit freisteht, so hat ein Kommandirter des Detaschements die Fourage zur wei-
teren Distribution von der Orts-Obrigkeit in Empfang zu nehmen. Von den
Quartierwirthen selbst darf in keinem Falle glatte oder rauhe Fourage gefordert
werden. Ist auf dem Marsche ein Pferd dergestallt erkrankt, daß es vorerst

nicht weiter zu bringen ist, so wird auf die Dauer der Krankheit für den Mann
und das Pferd dieselbe Vergütung geleistet, welche für einen auf dem Marsche

befindlichen Mann und dessen Pferdgewohrt wird.

Die Lieferung der Rationen soll von der mit der Direktion über die be-
tressende Militairstraße beauftragten Behörde jährlich öffentlich lizitirt und dem
Mindestfordernden übertragen werden. « »·

Der Koniglich Preußische Etappen-Inspektor muß zudieser Lizitation
eingeladen werden, und kann darauf antragen, daß ein weiterer Lizitarions-Ter-
min anberaumt werde, wenn ihm die Preise zu hoch scheinen, welches die Kö-
niglich Hannsversche Behörde nicht verweigern kann.

In denjenigen Fällen, wo die Fourage nicht aus dem Magazine genom-
men, sondern von der Gemeinde geliefert ist, erhält diese denselben Preis, wel-

cen der Lieferant erhalten haben würde, wenn aus dem Magazine fouragirt
ware.

(. 14.
Die Transportmictel werden den durchmarschirenden Truppen auf An-

weisung der Etappen-Behörden und geßen Quittung nur insofern verabreicht,
als deshalb in den Marschrouten das Nöthige bemerkt worden. Mur diejenigen
Militairpersonen, welche unterweges erkranke sind, können außerdem und zwar
gegen Quiktung, und nachdem die Unfähigkeit zum Marschiren durch das Aktest
eines approbirten Arztes oder Wundarztes nachgewiesen worden, auf Trans-
portmittel zur Fortschaffung in das nächste Etappen-Hospital Anspruch machen.

In den Fällen, wo kein Arzt sich an Ort und Stelle befindet, um die
nöthigen Atteste auszustellen, oder wegen Enefernung vom Haupt-Etappen-Orte
nicht leicht darum angegangen werden kann, soll die Bescheinigung des Deta-
schementsführers allein genügen, um die Nothwendigkeit der zu gewährenden
Krankenfuhren zu konstaliren. Uebrigens sind die Kosten, welche die ärztlichen
Untersuchungen und Atteste in Fdllen der Leistung von Krankenfuhren veranlas-
sen, von dem betreffenden Gouvernement zu vergüten.

15

Wen bei Durchmarschen starker Armee-Korps der Bedarf der Trans-

portmittel für jede Abthellung nicht bestimmt angegeben worden, 6 ist der Kom-
mandeur der in einem Orte begquartierten Abkheilung zwar befugt, auf seine
eigene Verantwortung Transportmittel zu requiriren, dieses muß aber durch eine

schriftliche an die Obrigkeit des Orts gerichtete Requisttion geschehen, welche für
die Leistung der Fuhren, gegen die bei der Stellung sogleich zu ertheilende
Quittung, sorgen wird. Die quartiermachenden Kommandirten dürfen auf keine

Weise Wagen oder Reitpferde für sich requiriren, es sey denn, daß sie "6
dur
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durch eine schriftliche Order des Regiments-Kommandeurs als dazu berechtigt
legitimiren konnen.

K. 16.
Die Transportmittel werden von einem Nachtquartier bis zum andern,

d. h. von einem Stappen= Sesire bis zum ndchsten gestellt, und die Art der
Stellung bleibt den Landesbehörden überlassen. Die durchmarschirenden Trup-
pen sind gehalten, die Transportmictel bei der Ankunft im Nachtquartier sofort
zu entlassen, dagegen muß von den Obrigkeiten dafür gesorgt werden, daß es
an den nsthigen frischen Transportmitteln nicht fehle und solche zur gehörigen
Feit eintreffen.

#. 17.
Die durchmarschirenden Truppen oder einzeln reisende Militairpersonen,

welche auf einer Etappe eintreffen, werden den andern Morgen weiter geschafft.
Sie können nur dann verlangen, denselben Tag weiter transportirt zu werden,
wenn deshalb Tags zuvor eine ordnungsmäßige Anzeige gemacht worden, wie-
drigenfalls müssen sie, wenn sie gleich weiter und doppelte Etappen zurücklegen

wollen, auf eigene Kosten sich fortschafen.

Den betreffenden Offzieren wird es bei eigener Verantwortung zur be-
sonderen Pflicht gemacht, darauf zu achten, daß die Fuhren unterwegs nicht durch

Verspnen erschwert werden, welche zum Fahren kein Recht haben, und daßb die
uhrleute keiner üblen Behandlung ausgesett sind.

Als Vergutung fur den Vor pann, wird von dem resp. Gouvernement
für jede Meile und für jedes Pferd, inkl des Wagens, wenn ein solcher erfor-

derlich ist, die Summe von 6 gGr. Goeld bezahlt.

Die Entfernung von einem Nachtquartier in das andere wird der Ent-

fermung des Etappen-Hauptorts bis zum andern gleichgerechnet, die Fuhrpslichti-
gen mögen einen weiteren oder ndheren Weg zurückgelegt haben.

Der Weg des Fuhrpflichtigen bis zum Anspannungsorte wird nicht mit
in Anrechnung gebracht.

". 21.
Die Fußboten und Wegweiser dürfen vom Militair nicht eigenmächtig

genommen, viel weniger mit Gewalt gezwungen werden, sondern es #nd Eievon den Obrigkeiten des Orts, worin das Nachtquartier ist, oder wodurch der
Weg geht, schriftlich zu requtriren und die Requirenten haben darüber sofort zu
quittiren. Als Botenlohn werden für jede Meile 4 gGr. Gold vergütet, wobei
der Rückweg nicht gerechnet wird.

 ie

Die Kommandirenden haben über die von den Quartierwirthen prcstirte
Naturalverpslegung und über die sonstigen Leistungen ordnungemab#ige, deutliche
und binreichend spezielle Bescheinigungen zu ertheilen, in welche auch alle ver-
pflegten Offziere jeder Zeit mit aufjunehmen sind; diese Bescheinigungen sind
an die Ortsbehörden abzugeben. Sollten die Bescheinigungen nicht gehorig
ausgestellt oder ganz verweigert worden seyn, so soll die von der Etappen-Be-

(No. 1920.) Jabrgang 1838. Ttt horde
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horde pflichtmaßig geschehene Attestation der nach der Marschroute beschafften
Leistungen aller Art bei der Liquidation als gultige Quittung angenommen werden.

S. 23.

Die wegen Vergütung der verabreichten Beköstigung, des gestellten
Vorspanns und der Boten oder Wegweiser bisher Statt gehabte Quar-
talsliquidation soll nur für die einzeln durchmarschirenden Soldaten
und kleinen ohne Offiziere marschirenden Detaschements fortdauern; da-
gegen sollen bei Durchmärschen größerer unter Führung von Offizieren
marschirender Detaschements und ganzer Truppenabthetlungen die vorerwähn-
ten Leistungen nach den bestimmten Sätzen in der Regel unmittelbar und
sofort von den Kommandirenden der in jeder einzelnen Ortschaft einquartier-
ten Mannschaft an die Ortsobrigkeit gegen deren Quiktung bezahlt werden.

Sollte diese unmittelbare sooräige Bezahlung in seltenen Ausnahmefällen
durch die Truppen selbst nicht haben bewirkt werden können, so tritt das Liqui-
dationsverfahren ein, sedoch nicht erst am Schlusse des Quartals, sondern in
jedem einzelnen Falle sogleich, und soll dasselbe so viel als thunlich beschleunigt
werden, damit die Befriedigung der Berechtigten in den möglichst kürzesten

Fisen erfolge. Im Uebrigen behält es bei den bisherigen Quartalsliquidationen
ein Bewenden. l

In allen den Fällen, wo nach dem vorstehenden §. eine Hrlbertg Bezah-
lung der Beköstigung, des Vorspanns und der Boten erfolgt, ist die Bezahlung
der im §9. 9. normirten Vergütungssätze nach folgender Reduktion baar in gro-
bem Kourant mit gänzlichem Ausschlusse aller ausländischen Scheidemünze zu
leisten: für den Dergütungssatz

von 2 g9Gr. Gold 2 gLGr. 3 Pf. Kourane,
: 4 „ - 4 "„ 6 = -

: 6 „ - 6 „ 9 - -

: 12 --- - 13 „7 = -

* 16 „ - 18 „ 2 „ -

vom Rthlr. - 1 Rthlr. 3 2 = -

von 1 Rehlr. 12 gGr. Gold1 -M16 -9- -

Die sofortige Bezahlung des Botenlohns ist nach den von der Orts-
Obrigkeit dem Kommandirenden zu aktestirenden Entfernungen zu leisten.

Uebrigens haben die Kommandirenden auch bei sofortiger Bezahlung der
Beköstigung, des Vorspanns und der Boten über den Natural-Empfang dieser
Leistungen die im K. 22. vorgeschriebenen Bescheinigungen, jedoch mit der Be-
merkung zu ertheilen, daß ihrer Seits die konventionsmäßige Vergütung dafür

bezahlt worden sey. n 25.

Um die gute Ordnung auf den Stappen aufrecht zu erhalten, ist in Hil-
desheim ein Königlich Preußischer Etappen-Inspektor angestellt worden, dessen
Bestimmungauch dahin geht, für die Richkigkeit der Lquidationen Sorge zu
tragen, und etwanigen Beschwerden so viel wie möglich abzuhelfen, er hat aber
überall keine Autorität über die Königlich Hannsverschen Unterthanen.

Dem
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Dem Etappen-Inspektor wird die Portofreiheit bei Dienstsiegel und Kon-

trasignatur der Militairbriefe zugestanden, er soll ein anngessedes Quartier ohne
Verpflegung gegen eine billige Vergutung in Hildesheim erhalten.

Sollten hin und wieder Differenzen zwischen dem Bequartierten und den
Soldaten entstehen, so werden dieselben von der betreffenden Etappen-Behorde
und den kommandirenden Offizieren, wie auch von dem oben erwahnten Etap-
pen-Inspektor gemeinschaftlich beseitigt. Die Etappen= Behörde ist berechtigt,
jeden Unterofftzier oder Soldaten, welcher sich thatliche Mißhandlungen seines
Wirths oder eines anderen Unterthanen erlaubt, zu arretiren und an den Kom-

mandirenden zur weitern Untersuchung und Bestrafung abzuliefern.

Den gegenseitigen Etappen-Behorden wird es noch zur besondern Pflicht
gemacht, ihre stete Sorgsamkeit darauf zu richten, daß es den durchmarschirenden
Truppen an nichts fehle, was dieselben mit Recht und Billigkeit verlangen kön-
nen, worüber der Etappen-Inspektor gleichfalls zu wachen hat, und bei den Lan-
desbehörden Beschwerde führen kann.

Die kommandirenden Offizlere sowohl, wie die Etappen= Behörden, sind
anzuweisen, stets mit Eiser und Ernst dahin zu trachten, daß zwischen den Quar-
tierwirthen und den Soldaten ein guter Geilst der Eintrache erhalien werde,
und daß die Einwohner in Beziehung auf ihre Deutschen Brüder willig dieje-
nigen Lasten tragen, welche der Natur der Sache nach nicht ganz gehoben, aber
durch ein billiges Benehmen von beiden Seiten sehr gemildert werden können.
Die resp. Königlich Preußischen und Königlich Hannsverschen Truppen, welche
auf eine der genannten Militairstraßen instradirt werden, sollen jedesmal von
dem Inhalte dieser Konvention, so weit es nöchig ist, vollständig unterrichtet
werden, so wie die erforderlichen Auszüge aus derselben auf allen Etappen zur
Nachricht bekannt gemacht und affigirt werden sollen.

Die vorstehende, Namens der Königlich Preußischen und der Königlich
Hannsverschen Regierung abgeschlossene erneuerte Durchmarsch= und Ertappen-=
Konvention soll nach erfolgter Auswechselung der darüber ausgefertigten gegen-
seitigen Ministerial-Erklärungen vom 1. Juli 1838. bis 1. Juli 1848. Kraft
und Wirksamkeit in den beiderseiligen Staaten haben und zu diesem Behufe
öffentlich bekannt gemacht werden.

Jedoch wird dabei bevorwortet, daß für den Fall eines in dieser Periode
einkretenden Krieges den Umständen nach die etwa nothwendigen abändernden
Bestimmungen durch eine besondere Uebereinkunft regulirt werden sollen.

Berlin, den 25. Mai 1838.

(L. S.)

Der Koniglich Preußische Geheime Staats= und Kabinetsminister
und Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

(No. 1020—1070.) Ttt 2 Vor-
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Vessehende Erklarung wird, nachdem sie gegen eine übereinstimmende Erkla-
rung des Königlich Hannsverschen Ministeri der auswartigen Angelegenheiten
ausgewechselt worden ist, hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin, den 23. August 1838.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

(No. 1980.) Verordnung über die bei Gewinnung des Bürgerrechts zu entrichtenden Abgaben.

Vom 28. Juli 1838.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

haben Uns bewogen gefunden, zur Deklaration und Ergänzung der Porschriften
der Städteordnungen vom 19. November 1808. (90. 16. und 19.) und vom

17. in 1831. (H. 13.) über die bei Gewinnung des Bürgerrechts zu entrich-
tenden Abgaben auf den Antrag Unseres Staatsministeriums und nach eingehol-

tem Gutachten Unseres Staatsraths zu verordnen, was folgt:

Für die Ertheilung des Birgerrechts dürfen, außer den allgemein zu-
ladssigen Bürgerrechtsgeldern, weiter keine Abgaben oder Leistungen gefordert
werden.

G. 2.

Werden für die Benutzung der nur geriste Klassn von Einwohnernzum Vortheil gereichenden städtischen Anstalten besondere Abgaben erhoben, so
kann von der Entrichtung derselben oder auch von der Erlegung eines Einkaufs=
geldes wohl der Gebrauch der Anstalten, aber nicht die Erlangung des Böürger-
rechts abhängig gemacht werden.

Die Höhe der Bürgerrechtsgelder an Orten, wo die Städteordnung
vom 19. November 1808. eingeführt ist, wird auf zehn Thaler in großen, auf
sechs Thaler in mittlern, und auf drei Thaler in kleinen Städten (H. 10. der

Städteordnung) bestimmt; der Minister des Innern nel jedoch ermachtigt seyn,auf den Antrag einer Stadtgemeine eine Ausnahme hiervon, so wie die Erhe-
bung herkommlicher kleiner Nebenabgaben zu gestatten und den Betrag der letz-

teren festzustellen; wo dies bereitsgeschehen ist, hat es dabei sein Bewenden.

In Städten, wo die Scdteordnung vom 17. März 1831. eingeführt

ist, verbleibt es in Ansehung der Bürgerrechtsgelder bei den Beimung d13.
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é. 13. derselben; der Minister des Innern ist jedoch ermächtigt, bei Prüsimg
des Statuts zweckwidrige und mit den jetzigen Verhältnissen nicht überein
mende Hebungen abzustellen.

K. 5.
Fällt ein im Stadtbezirke belegenes Grundstück, dessen Besitz die Ge-

winnung des Bürgerrechts erfordert, mehreren Miterben zu, so kann
1) die Gewinmung desselben erst nach erfolgter Erbtheilung und nur von

demjenigen gefordert werden, welcher das Grundstück übernimmt.
2) Wird das Grundstück für gemeinschaftliche Rechnung an einen dritten

verkaust, so liegt keinem der Erben die Gewinnung des Bürgerrechts ob.

3) 7 bei der Erbtheilung einige der Erben das Grundstück, sosind dieselben sowohl da, wo die Städteordnung vom 19. November
1808., als auch da, wo die Städteordnung vom 17. März 1831. gile,

das Bürgerrecht ein jeder einzeln 14 gewinnen verpflichtet, jedoch nur
dann, wenn der Antheil des einzelnen den im &amp;. 15. der Stadteord-
nung vom 17. März 1831. bestimmten Werth hat.

Eben diese Bestimmungen treten ein, wenn von einem Gewerbe die Rede

ist, welches die Gewinnung des Bürgerrechte vorqussetzt.

Die Berichtigung des Besitztitels hängt nicht von der Erwerbung des
Bürgerrechts ab.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-
tem Königlichen Insisegel.

Gegeben Berlin, den 28. Juli 1838. · «

L. S. Friedrich Wilhelm.
v. Mäffling. v. Kamptz. Mühler. v. Rochow.

Beglaubigt:

Düesberg.

(No. 1931.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 2. August 1838. nebst Tarif zur Erhebung eines

Brückengeldes bei Lautenburg.

G
% habe den mit Ihrem Berichte vom 12. v. M. eingereichten Tarif zur

Erhebung eines Brückengeldes bei Lautenburg, unter Vorbehalt des Widerrufs,
vom 1. Juli d. J. ab, auf fünf Jahre genehmigt und sende Ihnen denselben
vollzogen zurück, ermächtige Sie auch zugleich, nach Ablauf jener Frist mit den
etwa erforderlichen Modifikstionen eine Verlängerung dieses Tarifs von drei zu
drei Jahren zu bewilligen.

Berlin, den 2. August 1838.

Friedrich Wilhelm.
An

den Staats= und Finanzminister Grafen v. Alvensleben.

o. 1910—1991.) Tarif



— 446 —

Tarif
zur Erhebung eines Brückengeldes bei Lautenburg.

An Brückengeld wird entrichtet:

1) Vin jedem Pferde, jedem Stiere oder jeder W Ur
im Zuge oder ledlg, mit oder ohne Reiter oder Last Sechs Pfennige,

2) von jedem Schweine, Hammel oder Schaafe JFJZwei Pfennige,
3) von jedem Lamnment Ein Pfennig.

Befreidnngen.
Brückengeld wird nicht erhoben:

1) Von Pferden und Maulthieren, welche den Hofhaltungen des König-
lichen Hauses, ingleichen den Königlichen Gestüten angehören;

2) vom Armee-Fuhrwerke und von Fuhrwerken und Thieren, welche Mili
tair auf dem Marsche bei sich führt, desgleichen von Offzieren zu Pferde
im Dienste und in Uniform;

3) von Königlichen Beamten und deren Gefolge, und von Predigern;
4) von öffentlichen Kourieren und Estafetten, imgleichen von ordinairen

Posten, von Reit-, Kariol-, Fahr= und Schnellposten und den dazu
ehörigen Beiwagen und von allen von Postbeförderungen leer zurück-
ehrenden Wagen und Pferden;

5) von Transporten, die für unmittelbare Rechnung des Staates geschehen,
imgleichen von Dorspann= und Lieferungsfuhren auf der Hin= und Rück-
reise, wenn sie sich als solche durch den Fuhrbefehl ausweisen;

6) von Feuerlsschungs-, Kreis= und Gemeine-Hülfs-Fuhren, imgleichen

Armen= und Arrestanten-Guhren;
7) von Fuhren mit thierischem Dünger und Straßenkothe oder ähnlichem

Unrathe beladen;
8) von Kirchen= und Leichenfuhren innerhalb der Parochie;
9) von allem mit Chausseebau-Materialien beladenen Fuhrwerke;

10) von den Einwohnern zu Lautenburg, die Fuhrleute der Kaufleute, wenn
sie auswärtig wohnen, ausgenommen;

11) von den Salzfuhren, sobald ste das Salz in das Lautenburger oder
irgend ein Magazin führen; 4

12) von den Landleuten, welche ihre Produkte an den gewöhnlichen Wochen-
Markttagen zum Perkauf einbringen.

Berlin, den 2. August 1838.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Graf v. Alvensleben.

(o. 1932.)
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Mo. 1932.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 29. Auguft 1838., betreffend die Abänderung

des in dem Gesetze wegen Aufhebung der persönlichen und gewerblichen

Abgaben und Leistungen in den Mediatstädten der Provinz Posen vom

13. Mai 1833. vorgeschriebenen Verfahrens bei Ablösung der den Grund-

herren zustehenden Entschädigungsrenten.

Au# den Bericht des Staatsministeriums vom 3. d. M. verordne Ich, zur

Vereinfachung des in dem Gesetz wegen Aufhebung der gewerblichen und per-
sönlichen Abgaben und Leistungen in den Mediatstädten der Provinz Posen vom
13. Mai 1833. vorgeschriebenen Verfahrens bei Ablösung der den Grundherren
ustehenden Entschädigungsrenten, so wie zur Erleichterung der Mediatsiädte bei

ufbringung ihrer nach §. 6. des Gesetzes zu leistenden Beiträge Folgendes:

é. 1.
Vor dem Ablaufe des dritten Quartals 1838. erfolgt die Kündigung

saämmtlicher bis dahin definiciv anerkannter Renten, und deren Ablösung wird am
1. Januar 1839. bewirkt. Jede späterhin festgesetzte Rente ist künftig gleichzei-
tig mit der Ausfertigung des Anerkenntnisses zu kündigen und nach Ablauf der
viertelsdhrigen Kündigungsfrist abzulssen.

G. 2.
Das hierzu erforderliche Kapitel wird aus den Betriebs= und Deposital=

Fonds des Finanzministeriumo unverzinslich vorgeschosfsen.

8. 3.
Statt der von den Mediatstädten nach §. 6. des Gesetzes aufzubringenden

vollen Geldbetrdge ihrer Abgaben und Leistungen Helln dieselben nura) den Betrag der den Grundherrn nach 8. 7. des Gesetzes zustehenden,

sowohl der bereits —..i. als der noch festzusetzenden Renten vom1. Januar 1834. ab bis zum Tage der Gblbsann also 30 Prozent

weniger zu zahlen und Zr

b) den Ersatz des nach #. 2. dieses Erlasses aus den Fonds des Finanz-
Ministeriums hergegebenen Kapitalvorschusses zu leisten haben.

Hinsichtlich der grundherrlichen Abgaben-Rückstände aus der Zeit vor dem
Jahre 1834. bleibt ces bei den Bestimmungen des §. 6. des Gesetzes.

G. 4.
Denjenigen Mediatstädten, welche durch die aufgehobenen gewerblichen

und persönlichen Abgaben besonders belastet gewesen sind, und denen wegen ihrer
Mittellosigkeit der Ersatz des nach vorstehendem §. 3. b. ihnen vorzuschietenden
Kapitals besonders schwer fallen würde, soll ein angemessener Erlaß daran ge-

währt und von ihrer Schuld abgeschrieben werden. Die dazu t verwendende
Summe darf den Betrag von 15 Prozent des gesammten Ablbsungskapitals

nicht überschreiten.
9. .

DieinjederMediatstadtinFolgedes§.6.dpsGeseqesfürdteJahre
183:. ausgeschriebenen Gemeinesteuern werden vollstandig eingezogen und zunachst

zur Zahlung der nach vorstehendem 8. 3. a. bis zum Schluß des Jahres183,
(Jo. 1032.)
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von jeder Stadt zu zahlenden Rente, der sich ergebende Ueberschuß aber zur
theilweisen Erstatcung des vorgeschossenen Ablösungskapitals verwendet.

(. 6.
Der Finanzminister Hat unter Konkurrenz des Ministers des Innern die

Summen festzusetzen, welche jede Mediarstadt vom 1. Januar des Jahres 1839.
ab, zur Zahlung der Rückstände an noch festzusetzende Renten vom 1. Januar
1834. ab bis zum Tage der Ablösung und zur Rückerstattung des vorgeschossenen

Ablösungskapitals jährlich aufzubringen hat. Dieser aheesberag darf jedochohne Zustimmung Seitens der Mediatstädte in keinem Jahre höher als diejenige
Gumme gestellt werden, welche sie nach #. 6. des Gesetzes zu zahlen gehabt
haben würden. Hinsichtlich des Verfahrens bei Reparnton dieser Beiträge
bewendet es bei den ertheilten Vorschriften. Die Regierungen haben jedoch

die Perankagungerollen zu vollziehen, die Erhebung durch die Elemertar=
Empfänger der Staatssteuern besorgen zu lassen und das Einziehungsverfahren
in gleicher Art wie bei den Staatssteuern zu leiten.

. 7.
Die Mediatstädte stellen über das von ihnen zu erstattende Kapital An-

erkennenisse in zween Exemplaren aus, wovon das eine, mit dem Visa der Re-

gierung versehen, ihnen zurückgegeben wird. Die Abzahlungen erfolgen viertel-
[Ahrlich durch die Kreis-Kassen an die Regierungs-Haupt-Kassen zu Posen und
Bromberg gegen Qutetung die von den Regierungen unter dem Anerkenminisse,
welches sich im Besitze der Stadt befindet, ausgestellt wird. Zu gleicher Zeit

bewirkt die Veierung die Abschreibung auf dem zweiten Exemplar des Aner-
kennenisses, welches nach vollendeter Abzahlung des Kapitals quittirt und eben-

falls zurückgegeben wird. 68

Bei dem im Gesetze und in den ergangenen Instruktionen vorgeschriebe-
nen Verfahren, wegen Ausfertigung und Einlosung der den Grundherren aus-

gestellten und noch auszustellenden Renten-Anerkenntnisse, behält es sein Bewen-
den, das Geschast der Amortisationskasse schließt mit der vollendeten Ablösung
umd der Finanzminister hat das Rechnungswesen nach den in Folge dieser Ver-
ordmung veränderten Perhdlenissen anderweit zu ordnen.

Berlin, den 29. August 1838.

riedrich Wilhelm.An das Scaatsministerium.  ch h
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